
Öffentliche Bekanntmachung

Bauleitplanung der Gemeinde Barenburg
Bebauungsplan Nr. 13 „Alter Damm“ - Neuaufstellung
Öffentliche Auslegung gem. § 3 Absatz 2 i.V.m. § 4 Absatz 2 und § 4a
Baugesetzbuch (BauGB)

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 13 einschl. Begründung und
Umweltbericht sowie bereits vorliegende, verfügbare umweltbezoge-
ne Stellungnahmen und Informationen liegen in der Zeit vom

10.10.2022 bis 10.11.2022 (einschließlich)

während der Sprechzeiten sowie nach vorheriger telefonischer Verein-
barung (Tel.: 04273 / 8836) in Zimmer 17 im Rathaus der Samtgemein-
de Kirchdorf, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf, öffentlich zur Ein-
sichtnahme aus.

Sprechzeiten:
Montag bis Mittwoch 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr

Während dieser Frist kann sich jeder über die allgemeinen Ziele und
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung informie-
ren. Anregungen und Stellungnahmen können schriftlich – auch per
Fax oder E-Mail – odermündlich zur Niederschrift vorgebracht werden.

Während des Auslegungszeitraumes sind die auszulegenden Unterla-
gen gem. § 4 a Abs. 4 BauGB zusätzlich über www.kirchdorf.de unter
der Rubrik Wirtschaft / Bauen / Bauleitplanung sowie über das Landes-
portal https://uvp.niedersachsen.de zugänglich.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2
BauGB nicht fristgerecht während der Auslegung abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können.

Lage des Plangebietes

Die Planzeichnung der vorliegenden Neuaufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 13 „Alter Damm“ umfasst sowohl den ursprünglichen Be-
bauungsplan, als auch einen östlichen Erweiterungsbereich im An-
schluss an den bestehenden Erschließungsstichweg bzw. an das beste-
hende Betriebsgelände des Maschinenbaubetriebs. Der gesamte Gel-
tungsbereich befindet sich in der Ortslage Munterburg nördlich der
neuen Zufahrtstraße (K19) zur Bundesstraße 61.

Die Lage des Geltungsbereichs ist auf dem nachfolgenden Kartenaus-
schnitt (unmaßstäblich) dargestellt.

Allgemeine Ziele und Zweck der Planung:

Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die betriebliche Entwicklung eines ansässigen Gewerbebetriebes zu
schaffen.

Folgende umweltbezogene Informationen sind in Bezug auf die
o.g. Bauleitplanung verfügbar (Fachgutachten und sonstige fach-
liche Ausführungen):
• Regionales Raumordnungsprogramm 2016 für den Landkreis

Diepholz (RROP) „Darstellung der angestrebten räumlichen und
strukturellen Entwicklung des Landkreises“

• Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Diepholz 2003 „Rah-
menhafte Darstellung des Zustandes von Natur und Landschaft“

• NIBIS® Kartenserver (2014) „Thema Bodenkunde, Hydrogeologie“,
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover

Folgende umweltbezogene Stellungnahmen von Trägern öffentli-
cher Belange und sonstigen Behörden liegen vor:
• Deutsche Telekom Technik GmbH / ExxonMobil GmbH / EWE NETZ

GmbH / Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Große Aue
/ Wasserversorgung Sulinger Land / Westnetz GmbH: Hinweise zur
Erschließung des Plangebietes

• Nowega GmbH / Erdgas Münster GmbH: Hinweis auf eine Gas-
hochdruckleitung im weiteren Umfeld des Plangebietes

• Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser: Hinweis auf die
Flurbereinigung Barenburg aus dem Jahr 2014

• IHK Hannover: Hinweise zur planungsrechtlichen Festsetzung ei-
nes „Eingeschränkten Gewerbegebietes“ und potentielle Auswir-
kungen auf die Produktion des dort ansässigen Gewerbebetriebes

• Landkreis Diepholz, Untere Naturschutzbehörde: Hinweise zur Ein-
griffsregelung, zu Biotoptypen sowie zum Artenschutz

• Landkreis Diepholz, Untere Wasserbehörde: Hinweise zur Oberflä-
chenentwässerung und zur Regenrückhaltung

• Landkreis Diepholz, Fachdienst Bauordnung und Städtebau /
Brandschutz: Hinweise zum vorbeugenden Brandschutz

• Landkreis Diepholz, Fachdienst Bauordnung und Städtebau / Im-
missionsschutz: Hinweis auf spezifische Immissionen in Form von
Gerüchen, Geräuschen und Stäuben in der Umgebung

• Landkreis Diepholz, Fachdienst Bauordnung und Städtebau / Pla-
nungsaufsicht: Hinweise auf die planungsrechtliche Festsetzung ei-
nes „Eingeschränkten Gewerbegebiets“ und den potentiellen Stör-
grad.

Stellungnahmen, Hinweise, Äußerungen von Bürgerinnen und Bürgern
zu der o.g. Bauleitplanung wurden im Rahmen der frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung nicht vorgebracht.

Bezogen auf die jeweiligen Schutzgüter liegen folgende umweltbe-
zogene Informationen zum Bebauungsplan Nr. 13 „Alter Damm“
vor:

Schutzgut Mensch
• Auswirkungen hinsichtlich der Immissionssituation
• Auswirkungen hinsichtlich der Erholungsfunktion / Orts- und Land-

schaftsbild
• Klimaschutz
• Darstellungen im Umweltbericht

Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
• Allgemeine Aussagen zum Artenschutz
• Beurteilung der potentiellen Eingriffe in Natur und Landschaft auf

der Grundlage einer Erhebung der Biotoptypen
• Darstellungen im Umweltbericht

Schutzgüter Boden und Wasser
• Darstellungen im Umweltbericht insbesondere hinsichtlich der po-

tentiellen Bodenversiegelung sowie zur Behandlung des Oberflä-
chenwassers

Schutzgut Landschaftsbild
• Darstellungen im Umweltbericht insbesondere hinsichtlich der po-

tentiellen Auswirkungen auf das Landschaftsbild

Schutzgüter Klima und Luft, Kultur und sonstige Sachgüter
• Das Vorhandensein archäologisch relevanter Funde kann nicht

ausgeschlossen werden.

Außerdem sind umweltbezogene Informationen aus dem Landschafts-
rahmenplan, dem Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkrei-
ses Diepholz, dem NIBIS® Kartenserver des Niedersächsischen Lan-
desamts für Bergbau, Energie und Geologie, den Umweltkarten des
niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Kli-
maschutz verfügbar.

Kirchdorf, 27.09.2022
Gemeinde Barenburg
Der Bürgermeister

Röper

Gesundheitsdienst
Feuerwehreinsatz- und

Rettungsleitstelle
des Landkreises Diepholz

� 0 54 41/5 92 20
� NOTRUF 112

Ärztlicher
Notfall-Bereit-
schaftsdienst
Von Freitag, 15 Uhr
bis Dienstag, 8 Uhr

Augenärztlicher Notdienst
erfahren Sie über den
Anrufbeantworter ihres

Augenarztes
Bereitschaftsdienst

Diepholz
Tel.: 116 117

zuständig für:
Diepholz, Drebber, Barnstorf,
Drentwede, Eydelstedt, Dickel,
Barver, Hemsloh, Wetschen,
Rehden, Wagenfeld, Brockum,
Hüde, Lembruch, Lemförde,
Marl, Quernheim, Stemshorn
ÄrztlicheBereitschaftsdienstsprech-
stunde in der Klinik Diepholz:
Montag, Dienstag, Donnerstag
19.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch, Freitag
17.00 – 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage
9.00 – 11.00 und
17.00 – 19.00 Uhr
Für Patienten, die aus med.
Gründen nicht in die Bereit-
schaftsdienstpraxis kommen
können, ist zusätzlich ein Haus-
besuchsdienst unter der oben
genannten Tel.-Nr. zu erreichen:
Montag, Dienstag, Donnerstag
ab 19.00 Uhr
Mittwoch, Freitag
ab 15.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage
ab 8.00 Uhr

Bereitschaftsdienst
Sulingen, Kirchdorf,

Schwaförden und Varrel:
Tel.: 116 117

zuständig für:
Sulingen, Asendorf, Bahrenbors-
tel, Barenburg, Binnen, Borstel,
Ehrenburg, Freistatt, Kirchdorf,
Liebenau, Maasen, Mellinghau-
sen, Pennigsehl, Scholen, Schwa-
förden, Siedenburg, Staffhorst,
Steyerberg, Varrel u. Wehrbleck
Bereitschaftsdienstpraxis der
niedergelassenen Ärzte am
Krankenhaus in Sulingen.
Montag, Dienstag, Donnerstag
19.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch, Freitag
18.00 – 20.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage
10.00–12.00 u. 17.00–19.00 Uhr
Für Patienten, die aus med.
Gründen nicht in die Bereit-
schaftsdienstpraxis kommen
können, ist zusätzlich ein Haus-
besuchsdienst unter der oben
genannten Tel.-Nr. zu erreichen:
Montag, Dienstag, Donnerstag
ab 19.00 Uhr
Mittwoch, Freitag
ab 15.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage
ab 8.00 Uhr

Martfeld-Schwarme:
Ärztl. Bereitschaftsdienstpraxis
Verden Tel.: 116 117

Twistringen/Heiligenloh,
Br.- Vilsen, Engeln und

Wesenstedt:
Notdienstpraxis am Kranken-
haus Bassum Tel.: 116 117

Bereitschaftsdienst
Marklohe/Lemke, Wietzen

Tel.: 116 117
zuständig für:
Nienburg, Balge, Bücken, Dra-
kenburg, Estorf, Haßbergen,
Heemsen, Husum, Linsburg,
Marklohe, Rodewald, Rohrsen,
Schweringen, Steimbke, Stöckse,
Warpe, Wietzen
Ärztliche Bereitschaftsdienst-
sprechstunde in der Mittelwe-
ser-Klinik Nienburg:
Montag, Dienstag, Donnerstag
19.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch, Freitag
18.00 – 21.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage
9.00–12.00 und 18.00–21.00 Uhr
Für Patienten, die aus med.
Gründen nicht in die Bereit-
schaftsdienstpraxis kommen
können, ist zusätzlich ein Haus-
besuchsdienst unter der oben
genannten Tel.-Nr. zu erreichen:
Montag, Dienstag, Donnerstag
ab 19.00 Uhr
Mittwoch, Freitag
ab 15.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage
ab 8.00 Uhr

Rahden-Pr. Ströhen:
Tel.: 116 117

Notfallpraxis am Krankenhaus
Lübbecke:
Montag, Dienstag, Donnerstag
von 18.00 – 22.00 Uhr
Mittwoch, Freitag
von 13.00 – 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage
von 8.00 – 22.00 Uhr
Telefonisch durchgängig bis
8.00 Uhr am Folgetag erreichbar.

Tierärztlicher
Bereitschafts-

dienst
Jürgen G. Enninga, Stemwede-
Levern, Tel. 05745/2192
Tierklinik Pr. Oldendorf
Tel. 05742/2355
Dietmar Helms, Espelkamp-
Fiestel, Tel. 05743/928811
Tierarztpraxis Jörg Rußwurm,
Auf dem Esch 66, 49356 Diepholz
Tel. 05441/9923960
Der Tierärztliche Bereitschafts-
dienst des Kreises Diepholz ist zu
erfragen beim Haustierarzt

Gesundheitsdienst
Bereitschaftsdienst
1. / 2. und 3. Oktober 2022

Sozialstation Diepholz:
Kr.-Schw. Christiane Immoor
Kr.-Schw. Stefanie Pohl
Altenpflegerin Susanne Berg
jeweils Tel. 05441/7776
Sozialstation Barnstorf:
Die Wochenenddienste der Sozi-
alstation Barnstorf sind zu erfra-
gen unter Tel. 05442/3797
DRK Ambul. Pflege Barnstorf:
Der Wochenenddienst ist
erreichbar unter
Tel. 05442-8039012
DRK Ambul. Pflege Rehden:
Der Wochenenddienst ist
erreichbar unter Tel. 05446/
902211, Mobil: 0170/4516357
DRK Ambul. Pflege Wagenfeld:
Der Wochenenddienst ist er-
reichbar unter Tel. 05444/5950,
Mobil: 0173/6106897
Sozialstation Sulinger Land:
(Stadt Sulingen). Die Wochen-
enddienste sind zu erfragen
unter Tel. 04271/956370
DRK Ambul. Schwaförden:
Der Wochenenddienst ist
erreichbar unter Tel. 04275/
9640036, Mobil: 0170/4516358
DRK Ambul. Pflege Siedenburg:
Der Wochenenddienst ist
erreichbar unter Tel. 04272/
963855, Mobil: 0172/4017480
DRK Ambul. Pflege Kirchdorf:
Der Wochenenddienst ist
erreichbar unter Tel. 04273/
962200, Mobil: 0171/8641737
DRK Ambul. Pflege Lemförde:
Der Wochenenddienst ist
erreichbar unter Tel. 05443/
1064, Mobil: 0173/6106896
Hospizdienst Lemförde:
Tel. 05443/997093
Ambul.-Pflegedienst Diak.-
Mutterhaus, Lemförde:
Die Wochenenddienste des Am-
bulanten Pflegedienstes des Di-
ak.-Mutterhauses Lemförde sind
zu erfragen unter Tel. 05443/
2080, Mobil: 0172/8607914
Diakoniestation Nord, Levern:
Die Wochenenddienste für die
Diakoniestation Stemwede und
Rahden sind zu erfragen unter
Tel. 05745/1423
Mobicare-Hauskrankenpflege:
Haldemer Str. 95, Stemwede-
Haldem. Beratungszeiten vorm.
9–12 Uhr, Tel. 05474/205000
Mobile Pflege Dümmerland:
Zur Alten Windmühle 3,
Stemwede, Tel. 05474/204888
Haus- und Familienpflege des
Caritasverbandes Minden:
Einsatzleitung: Frau M. Schwarz,
Tel. 05772/334 oder Caritasver-
band Minden, Tel. 05772/1025
Sanocare Pflegedienst
Diepholz:
Willenberg 97, 24 Std. Bereit-
schaftsdienst, Tel. 05441/81818

Notdienst
der Apotheken
1. / 2. und 3. Oktober 2022

Diepholz: 1.10. Löwen Apotheke,
Auf dem Esch 4 (17–19 Uhr)
2.10.SchlossApotheke, Bahnhofstr.
15 (17–19 Uhr)
3.10.ApothekeAmPohl, Steinstr. 23
(17-19 Uhr)
Rehden: 1.10. Sonnentau Apothe-
ke, Nienburger Str.13
Barnstorf: 2.10. Alte Apotheke,
Friedrich-Plate-Str. 2a
Wagenfeld: 3.10.,Auburg Apothe-
ke, Oppenweher Str. 10
Sulingen/Kirchdorf/Siedenburg:
1./2./3.10. Burg Apotheke,
Mühlenstr. 16, Siedenburg
Espelkamp/Rahden/Lübbecke:
2.10. Fontane-Apotheke, Steinstr. 7,
Rahden
3.10. Hünenbrink-Apotheke,
Ravensberger Str. 37, Lübbecke
Stemwede: 1.10. Strauß-Apothe-
ke, Am Thie 2, Stemwede
3.10.Apotheke in Levern, Leverner
Str. 64, Stemwede

Zahnärztlicher
Notfalldienst

Kreis Diepholz: Die diensthaben-
den Zahnärzte sind unter der Tel.-
Nr. 05443/929328 zu erfragen.
Kernsprechzeiten von 10-12 Uhr.
Die diensthabenden Zahnärzte
des Kreises Minden-Lübbecke
(westlicher und östlicher Bezirk)
sind unter der Tel.-Nr.
0571/85252 zu erfragen.

Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachung

der Gemeinde Wagenfeld und der Samtgemeinde Kirchdorf
1. Am Sonntag, dem 09.10.2022, findet in Niedersachsen die Wahl zum

Niedersächsischen Landtag statt. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2. Zur Durchführung dieser Wahl sind die Wahlgebiete der Gemeinde

Wagenfeld und der Samtgemeinde Kirchdorf wie folgt in allgemeine
Wahlbezirke eingeteilt:

GemeindeWagenfeld in 9 allgemeineWahlbezirke.
Samtgemeinde Kirchdorf in 10 allgemeineWahlbezirke.

IndenWahlbenachrichtigungen,diedenWahlberechtigtenbis spätestens
zum 18. September 2022 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk
und derWahlraumangegeben, in demdieWahlberechtigten zuwählen
haben.

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses
am Wahltag um 16:00 Uhr in der Integrierten Gesamtschule, Berliner
Ring 47 in 31582 Nienburg/Weser, zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur
in demWahlraumdesWahlbezirkswählen, in dessenWählerverzeichnis
sie eingetragen ist.
Die Wählerinnen/Wähler haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung
mitzubringenund ihrenPersonalausweis oder Reisepass bereitzuhalten.
Sie haben sich auf Verlangen desWahlvorstandes über ihre Person aus-
zuweisen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin/Jeder Wähler
erhält am Wahltag im zuständigen Wahlraum einen amtlichen Stimm-
zettel ausgehändigt.
JedeWählerin/JederWähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält in der Reihenfolge derWahlvorschlagsnummern
a) für dieWahl imWahlkreis in schwarzemDruck dieNamender Bewer-

berinnen/Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter
Angabe der Partei, ggf. auch ihrer Kurzbezeichnung, bei Bewerber-
innen/Bewerbern, die nicht für eine Partei auftreten, die Bezeichnung
„Einzelbewerberin/Einzelbewerber“ und rechts von demNamen jeder
Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung.

b) für die Wahl nach Landeswahlvorschlägen in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, ggf. auch ihre Kurzbezeichnungen, und
jeweils die Namen der ersten drei Bewerberinnen/Bewerber der zu-
gelassenen Landeswahlvorschläge und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

5. DieWählerin/ DerWähler gibt
die Erststimme in derWeise ab,

dass sie/er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Bewerberin/ welchem Bewerber sie
gelten soll,

und die Zweitstimme in derWeise,
dass sie/er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig
kenntlich macht, welchem Landeswahlvorschlag sie gelten soll.

Der Stimmzettelmuss vonderWählerin/ vomWähler ineinerWahlkabine
desWahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum unbeobachtet
gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in die Wahlurne gelegt
werden, dass die Kennzeichnung von Umstehenden nicht erkannt wer-
den kann. In derWahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

6. DieWahlhandlungsowiedie imAnschlussandieWahlhandlungerfolgende
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind
öffentlich. Jeder hat Zutritt, soweit das ohneBeeinträchtigung desWahl-
geschäftes möglich ist. Während der Wahlzeit sind in und an dem Ge-
bäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem
Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wählerinnen/Wähler
durch Wort, Ton, Schrift, Bild oder sonstige Darstellungen sowie jede
Unterschriftensammlung verboten (§ 24 Abs. 2 NLWG).

7.Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der
Wahl im gleichenWahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-

kreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde/Samt-
gemeinde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und
seinenWahlbriefmit demStimmzettel (im verschlossenenStimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er
dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

8. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur
persönlich ausüben (§ 26 Abs. 1 NLWG).
Einewahlberechtigte Person, die des Lesensunkundig oderwegeneiner
Behinderung ander Abgabe ihrer Stimmegehindert ist, kann sich hierzu
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person
selbst getroffenen und geäußertenWahlentscheidung beschränkt.
EineHilfeleistung istunzulässig,dieuntermissbräuchlicherEinflussnahme
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der
wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interes-
senkonflikt der Hilfsperson besteht.
Eine Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer wählenden Person erlangt
hat.
WerunbefugtwähltodersonsteinunrichtigesErgebniseinerWahlherbei-
führt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf
JahrenodermitGeldstrafebestraft.Unbefugtwählt auch,wer imRahmen
zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der wahlberech-
tigtenPersonoder ohneeine geäußerteWahlentscheidungderwahlbe-
rechtigten Person eine Stimme abgibt.
Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Wagenfeld und Kirchdorf, den 30. September 2022
GemeindeWagenfeld Samtgemeinde Kirchdorf
Der Bürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister
Kreye Kammacher

Kirchliche Nachrichten
Kath. Kirchengemeinde St.
Barbara u. Hedwig, Barnstorf:
So., 11.15 Uhr Wortgottesdienst
mit Kommunionspendung zum
Erntedank am Heimathaus
Barnstorf
Kath. Kirchengemeinde Mariä
Heimsuchung, Sulingen:
Fr., 9 Uhr Wortgottesdienst mit
Kommunionspendung, So., 9.30
Uhr Wortgottesdienst mit Kom-
munionspendung,Mi., 19 Uhr
Wortgottesdienst mit Kommuni-
onspendung

Barnstorf:
So., 10 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl, Pastor Schröder;
11.15 Uhr Heaven@Eleven, Ge-
meindezentrum, Lektor Meyer.
Drentwede: 10 Uhr Gottesdienst,
Pastorin Strehlow

Kirchliche Nachrichten
Kath. Pfarrgemeinde
„Christ-König“ Diepholz:
Sa., 18UhrWortgottesdienstmit
Kommunionspendung,Di., 19Uhr
Wortgottesdienstmit Kommuni-
onspendung,Do., 10.30UhrGot-
tesdienst, St. Josef

Borstel:
So., 11 Uhr Erntedank mit Abend-
mahl
Pennigsehl:
So., Einladung nach Staffhorst
Staffhorst:
So., 10UhrGottesdienst

Sulingen:
So., 10 Uhr Familiengottesdienst
mit Wandelabendmahl, Pastorin
Worbs und Pastor Wendel, Do.,
10 Uhr Schul-Gottesdienst, Pasto-
rin Worbs

Kath. Kirchengemeinde
Zu den Hl. Engeln Lemförde
Fr., 18 Uhr Vespermit eucharisti-
scher Anbetung, So., 11 Uhr Hoch-
amt,Di., 15 Uhr Hl. Messe

Diepholz, St. Michaelis:
So., 10Uhr Erntedankgottesdienst
mit Abendmahl und Feier der Kon-
firmationsjubiläen,PastorinWigger-
mann

Neuenkirchen/Schmalförden:
So., 10 Uhr Ernteandacht, Neuen-
kirchen; 11 Uhr Festgottesdienst
mit Wandelabendmahl, Schmal-
förden.

Evangelisch-Freikirchliche
GemeindeDiepholz (Baptisten),
Heeder Dorfstr. 132:
So., 10 Uhr, Gottesdienst

Rehden-Hemsloh:
So.,10UhrErntedank-Gottesdienst
mit Taufe, RehdenerHerbstmarkt,
Posaunenchor, Pastor Schweitz

Stemshorn-Dielingen:
So., 11 Uhr Gottesdienst, St. Ma-
rien-Kirche Dielingen, Pfarrer
Beening

Wetschen:
So., 10 Uhr Erntedank-Gottes-
dienst, Rehdener Herbstmarkt,
Pastor Schweitz

Diepholz, St. Nicolai:
So., 10 Uhr Erntedank-Gottes-
dienst mit Abendmahl, Sup.
Lensch, Diakonin Laging

Lemförde:
So., 10.30 Uhr Gottesdienst, Pas-
tor Jaeger; 10 Uhr Gottesdienst,
Kapelle Mutterhaus.

Barver
So.,10UhrErntedankgottesdienst
mit Taufe, RehdenerHerbstmarkt,
Posaunenchor, Pastor Schweitz

Pfarramt Drebber:
So.,11UhrErntedankgottesdienst,
Marienkirche

Burlage:
So., 10.45 Uhr Gottesdienst, Pas-
torin Burkhardt

Schwaförden/Scholen:
So., 10 Uhr Erntedank-Gottes-
dienst mit Abendmahl, Scholen

Kirchliche Nachrichten
Ströhen:
So., 9.30UhrGottesdienstmit Tau-
fe, Pastor Steinmeyer

Freistatt:
So., 10 Uhr Gottesdienst mit Ern-
tedank, Pastorin van Doorn

Brockum:
So.,9.15UhrGottesdienst,Pastorin
Burkhardt

Sudwalde:
So., 9.30 Uhr Erntedank-Gottes-
dienst, Pastor Schwarz

Kirchliche Nachrichten
Wagenfeld:
So., 11UhrGottesdienstmit Taufe,
Pastor Steinmeyer

Mellinghausen/Siedenburg:
So., 10Uhr Erntedankgottesdienst,
Pastor Busch, Mellinghausen

St. Hülfe-Heede:
So., 10 Uhr Erntedankgottes-
dienst, Pastor Winter

Kirchdorf:
So., 10 Uhr Erntedankgottesdienst,
Pastor Bachhofer
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FRÜHAUFSTEHER
GESUCHT!
Zeitungszusteller (m/w/d) gesucht!
Wir suchen für die tägliche Zustellung bis 6 Uhr eine/n zuver-
lässigen Zusteller/in (m/w/d) für die Kreiszeitung im Bereich

Affinghausen und Schwaförden
Sie sind motiviert, zuverlässig undmindestens 18 Jahre alt?
Wir bieten Ihnen steuerfreien Nachtzuschlag, Km-Geld,
Feierabend, wenn andere zur Arbeit gehen und vieles mehr
Gernemit Auto, aber keine Bedingung.

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!
Bewerbungen telefonisch unter 04242 58 214 oder per E-Mail
an zustellung.sulingen@kreiszeitung.de.

Amtliche Bekanntmachungen
Prüfungsergebnis

des Jahresabschlusses 2021
der Wasserversorgung

SULINGER LAND
In der Verbandsversammlung
vom 27. September 2022 ist der
Jahresabschluss festgestellt wor-
den. Der Jahresüberschuss ist
auf die neue Rechnung vorzutra-
gen bzw. in die Gewinnrücklage
einzustellen. Dem Verbandsaus-
schuss und der Verbandsge-
schäftsführung ist Entlastung
erteilt.
Der Wirtschaftsprüfer Herr Wolf-
gang Illies von der INTECON
GmbH, Bad Oeynhausen hat in
seinem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk festgestellt,
dass nach pflichtgemäßer, am
16.08.2022 abgeschlossener
Prüfung die Buchführung und
der Jahresabschluss 2021 der
Wasserversorgung SULINGER
LAND den gesetzlichen Vor-
schriften und der Verbandssat-
zung entsprechen.
Bestätigungsvermerk (nach
§ 32EigVO, Niedersachsen)

Der Jahresabschluss, der Lage-
bericht und die Buchführung
entspricht nach pflichtmäßiger
Prüfung den Rechtsvorschriften.
Die Verbandsgeschäftsführung
erfolgt ordnungsgemäß. Die
Entwicklung der Finanz- und
Ertragslage, der Liquidität und
der Rentabilität geben zu Bean-
standungen keinen Anlass. Die
Gesellschaft wird wirtschaftlich
geführt.
Das Rechnungsprüfungsamt des
Landkreises Diepholz hat zu dem
Prüfungsbericht 2021 keine er-
gänzenden Feststellungen ge-
troffen.
Der Jahresabschluss, der Lage-
bericht und die Erfolgsübersicht
liegen an 7 Werktagen, begin-
nend mit dem Tage nach der
Bekanntmachung in der Verwal-
tung der Wasserversorgung
SULINGER LAND, Nechtelsen 11,
27232 Sulingen aus und können
während der Geschäftszeiten
eingesehen werden.
Veröffentlicht:
Sulingen, den 28. September 2022
Geyer
(Verbandsgeschäftsführer)
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